
gigen Streitfalles Schiedsgerichts-Entschei-
dung vom 31.Juli 1989 (Guinea-Bissau ge
gen Senegal). A m 2.März 1990 lehnte es 
der I G H m i t 14 Stimmen gegen eine ab, i n 
diesem Verfahren eine einstweilige Anord
nung zu erlassen. Die Richter Evensen und 
Shahabuddeen haben dieser Entscheidung 
Sondervoten, der Ad-hoc-Richter Thierry 
hat eine abweichende Meinung beigefügt. 

Der Hintergrund des am 23.August 1989 
von Guinea-Bissau vor dem I G H eingeleite
ten Verfahrens gegen Senegal ist etwas un
gewöhnlich. Ausgangspunkt ist die Ent
scheidung i n einem Schiedsverfahren zwi
schen den beiden Parteien vom 31. Juli 1989 
über den Verlauf der Seegrenze zwischen 
Guinea-Bissau und Senegal. Das Schiedsge
richt sollte gemäß einem zwischen den Par
teien 1985 geschlossenen Schiedsvertrag 
darüber entscheiden, ob eine von den frü
heren Kolonialmächten Frankreich und 
Portugal 1960 vereinbarte Seegrenze i m 
Verhältnis von Guinea-Bissau zu Senegal 
verbindlich sei, und es sollte feststellen, 
wie diese Grenze verlaufe, wenn der 1960 

vereinbarten Grenzziehung keine Bedeu
tung mehr zukomme. Außerdem war das 
Schiedsgericht dazu aufgerufen, die Grenze 
i n eine Karte einzuzeichnen. 
Das Schiedsgericht entschied i n der bereits 
angesprochenen Entscheidung, daß die Ver
einbarung von 1960 i m Verhältnis der bei
den Streitparteien gültig sei, sich aber nur 
auf das Küstenmeer, die Anschlußzone und 
den Festlandsockel beziehe. Abschließend 
stellte das Schiedsgericht fest, die auf 240 ° 
gezogene Linie sei eine Loxodrome. Die 
zweite Frage wurde von dem Schiedsge
richt entsprechend der Formulierung des 
Schiedsvertrages nicht behandelt, auf eine 
kartographische Darstellung wurde ver
zichtet. Diese Entscheidung erging m i t 
zwei Stimmen (einschließlich der des Prä
sidenten) gegen eine. 
Guinea-Bissau vertritt nun die Ansicht, die 
Schiedsentscheidung sei nichtig. Dies wird 
auf zwei Gründe gestützt: einer der Richter 
der Mehrheitsentscheidung habe zusam
men m i t dieser eine Deklaration abgege
ben, die der Begründung der Mehrheitsent
scheidung widerspreche, außerdem sei die 

dem Schiedsgericht vorgelegte Frage nicht 
vollständig beantwortet worden. Als Be
gründung für den am 18.Januar 1990 ge
stellten Antrag auf eine einstweilige An
ordnung wurden hoheitliche Maßnahmen 
Senegals genannt, die die Rechtsposition 
von Guinea-Bissau präjudizierten. 
Der I G H lehnte eine einstweilige Anord
nung m i t der Begründung ab, daß nicht die 
Grenzziehung, sondern die Gültigkeit ei
ner schiedsgerichtlichen Entscheidung i n 
Streit stehe. Auch wenn der Schiedsspruch 
für nichtig erklärt würde, stehe nicht fest, 
ob Senegal das umstrittene Seegebiet nüt
zen könne. 
In seinem Sondervotum bezweifelte Rich
ter Evensen die Jurisdiktion des Gerichts
hofs, da beide Streitparteien gemäß Art . 74 
des Seerechtsübereinkommens primär da
zu verpflichtet seien, eine vertragliche Eini
gung zu suchen. Demgegenüber hielt Ad-
hoc-Richter Thierry eine einstweilige A n 
ordnung für geboten, da die Gefahr einer 
Verkürzung der Rechte von Guinea-Bissau 
bestehe. 

Rüdiger Wolfrum • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Irak-Kuwait, Nahost, Zentralamerika, Söldner, Internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit 

Irak-Kuwait 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Irakische 
Invasion Kuwaits. - Resolution 660(1990) 
vom 2.August 1990 

Der Sicherheitsrat, 

- zutiefst beunruhigt über die Invasion Ku
waits durch die Streitkräfte Iraks am 
2.August 1990, 

- feststellend, daß mit der irakischen Inva
sion Kuwaits ein Bruch des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit vor
liegt, 

- tätig werdend nach Artikel 39 und 40 der 
Charta der Vereinten Nationen, 

1. verurteilt die irakische Invasion Kuwaits; 
2. verlangt, daß Irak alle seine Streitkräfte 

unverzüglich und bedingungslos auf die 
Stellungen zurückzieht, in denen sie sich 
am l.August 1990 befanden; 

3. ruft Irak und Kuwait auf, unverzüglich 
eingehende Verhandlungen zur Lösung 
ihrer Differenzen aufzunehmen, und un
terstützt alle diesbezüglichen Anstren
gungen, insbesondere jene der Liga der 
Arabischen Staaten; 

4. beschließt, bei Bedarf erneut zusammen
zutreten, um weitere Maßnahmen zu er
wägen, die die Einhaltung dieser Resolu
tion sicherstellen sollen. 

Abstimmungsergebnis: +14; - 0 ; =0. Jemen 
nahm an der Abstimmung nicht teil. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Wirt
schaftliche Sanktionen gegen Irak. -
Resolution 661(1990) vom 6.August 1990 

Der Sicherheitsrat, 

- in Bekräftigung seiner Resolution 660 
(1990) vom 2.August 1990, 

- in großer Sorge darüber, daß diese Resolu
tion nicht durchgeführt worden ist und 
daß die Invasion Kuwaits durch Irak un
ter weiteren Verlusten an Menschenleben 
und Zerstörungen von Sachwerten fortge
setzt wird, 

- entschlossen, der Invasion und Besetzung 
Kuwaits durch Irak ein Ende zu bereiten 
und die Souveränität, Unabhängigkeit 
und territoriale Integrität Kuwaits wie
derherzustellen, 

- feststellend, daß die rechtmäßige Regie
rung Kuwaits ihre Bereitschaft bekundet 
hat, die Resolution 660(1990) einzuhal
ten, 

- eingedenk seiner nach der Charta der Ver
einten Nationen bestehenden Verant
wortlichkeit für die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicher
heit, 

- in Bekräftigung des naturgegebenen 
Rechts zur individuellen oder kollekti
ven Selbstverteidigung nach Artikel 51 
der Charta gegen den bewaffneten Angriff 
Iraks auf Kuwait, 

- tätig werdend nach Kapitel VII der Charta 
der Vereinten Nationen, 

1. stellt fest, daß Irak Ziffer 2 der Resolu
tion 660(1990) bisher nicht eingehalten 
und die Herrschaftsgewalt der rechtmäßi
gen Regierung Kuwaits usurpiert hat; 

2. beschließt infolgedessen, die nachstehen
den Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Einhaltung von Ziffer 2 der Resolution 
660( 1990) durch Irak sicherzustellen und 

die Herrschaft der rechtmäßigen Regie
rung Kuwaits wiederherzustellen; 

3. beschließt, daß alle Staaten folgendes 
verhindern werden: 
a) die Einfuhr aller aus Irak oder Kuwait 

stammenden Rohstoffe und Erzeug
nisse, die nach dem Datum dieser 
Resolution von dort ausgeführt wer
den, in ihr Hoheitsgebiet; 

b) alle Aktivitäten ihrer Staatsangehöri
gen oder auf ihrem Hoheitsgebiet, 
welche die Ausfuhr oder den Um
schlag irgendwelcher Rohstoffe oder 
Erzeugnisse aus Irak oder Kuwait för
dern würden oder zu fördern gedacht 
sind; und alle Geschäfte ihrer Staats
angehörigen oder ihre Flagge führen
der Schiffe oder auf ihrem Hoheitsge
biet mit aus Irak oder Kuwait stam
menden Rohstoffen oder Erzeugnis
sen, die nach dem Datum dieser Reso
lution von dort ausgeführt werden, 
einschließlich insbesondere sämtli
cher Geldtransfers an Irak oder Kuwait 
zum Zwecke solcher Aktivitäten oder 
Geschäfte; 

c) den Verkauf oder die Lieferung, durch 
ihre Staatsangehörigen oder aus ihrem 
Hoheitsgebiet oder unter Benutzung 
von ihre Flagge führenden Schiffen, ir
gendwelcher Rohstoffe oder Erzeug
nisse, einschließlich Waffen oder son
stigen militärischen Geräts, gleich ob 
diese aus ihrem Hoheitsgebiet stam
men oder nicht, jedoch ausgenommen 
Lieferungen, die für rein medizinische 
Zwecke vorgesehen sind, und - in hu
manitären Fällen - Nahrungsmittel, 
an eine natürliche oder juristische Per
son in Irak oder Kuwait oder an irgend-
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eine natürliche oder juristische Person 
zum Zweck einer in Irak oder Kuwait 
oder von Irak oder Kuwait aus durch
geführten Geschäftstätigkeit sowie al
le Aktivitäten ihrer Staatsangehörigen 
oder auf ihrem Hoheitsgebiet, die den 
Verkauf oder die Lieferung dieser Roh
stoffe oder Erzeugnisse fördern oder zu 
fördern gedacht sind; 

4. beschließt, daß alle Staaten es unterlas
sen werden, der Regierung Iraks oder ir
gendeinem Handels-, Industrie- oder öf
fentlichen Versorgungsuntemehmen in 
Irak oder Kuwait Gelder oder andere f i 
nanzielle oder wirtschaftliche Mittel zur 
Verfügung zu stellen, und ihre Staatsan
gehörigen und alle sich auf ihrem Ho
heitsgebiet befindlichen Personen daran 
hindern werden, solche Gelder oder Mit
tel aus ihrem Hoheitsgebiet zu verbrin
gen oder der Regierung Iraks oder einem 
solchen Unternehmen auf andere Weise 
zur Verfügung zu stellen oder irgendwel
che anderen Gelder an natürliche oder ju
ristische Personen in Irak oder Kuwait zu 
überweisen, ausgenommen Zahlungen, 
die ausschließlich für rein medizinische 
oder humanitäre Zwecke bestimmt sind, 
und - in humanitären Fällen - Nahrungs
mittel ; 

5. fordert alle Staaten, einschließlich der 
Nichtmitgliedstaaten der Vereinten Na
tionen, auf, streng in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen dieser Resolu
tion zu handeln, ungeachtet etwaiger Ver
träge oder Lizenzen, die vor dem Datum 
dieser Resolution geschlossen bezie
hungsweise erteilt worden sind; 

6. beschließt, gemäß Regel 28 der vorläufi
gen Geschäftsordnung des Sicherheits
rats einen aus sämtlichen Ratsmitglie
dern bestehenden Ausschuß des Sicher
heitsrats einzusetzen, mit dem Auftrag, 
die nachstehenden Aufgaben wahrzuneh
men, dem Rat Bericht zu erstatten und 
Bemerkungen und Empfehlungen dazu 
vorzulegen: 
a) Prüfung der vom Generalsekretär vor

zulegenden Berichte über den Stand 
der Durchführung dieser Resolution; 

b) Einholung weiterer Informationen 
von allen Staaten über die von ihnen 
ergriffenen Maßnahmen zur wirksa
men Durchführung der Bestimmun
gen dieser Resolution; 

7. fordert alle Staaten auf, mit dem Aus
schuß bei der Erfüllung seiner Aufgabe 
voll zusammenzuarbeiten, indem sie ins
besondere auch die Informationen ertei
len, die der Ausschuß in Befolgung dieser 
Resolution anfordert; 

8. ersucht den Generalsekretär, dem Aus
schuß jede erforderliche Unterstützung 
zu gewähren und im Sekretariat die dafür 
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen; 

9. beschließt, daß unbeschadet der vorste
henden Ziffern 4 bis 8 keine Bestimmung 
dieser Resolution die Unterstützung der 
rechtmäßigen Regierung Kuwaits verbie
tet, und fordert alle Staaten auf, 
a) geeignete Maßnahmen zu treffen, um 

die Vermögenswerte der rechtmäßigen 
Regierung Kuwaits und ihrer Institu
tionen zu schützen; 

b) kein von der Besatzungsmicht einge
setztes Regime anzuerkennen; 

10. ersucht den Generalsekretär, dem Rat 
über den Stand der Durchführung dieser 

Resolution Bericht zu erstatten und den 
ersten Bericht innerhalb von dreißig Ta
gen vorzulegen; 

11. beschließt, diesen Punkt auf seiner Ta
gesordnung zu belassen und seine Bemü
hungen zur baldigen Beendigung der In
vasion durch Irak fortzusetzen. 

Abstimmungsergebnis: +13; -0; =2: Jemen, 
Kuba. 

Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Die Lage 
in den von Israel besetzten arabischen Ge
bieten. - Resolutionsantrag S/20945/Rev.l 
vom ö.November 1989 

Der Sicherheitsrat, 

- nach Behandlung des vom 3.November 
1989 datierten Schreibens des Ständigen 
Vertreters Kuwaits bei den Vereinten Natio
nen in seiner Eigenschaft als Vorsitzender 
der Gruppe der arabischen Staaten für den 
Monat November, 

- unter Hinweis auf seine einschlägigen Re
solutionen zur Lage in den seit 1967 von Is
rael besetzten palästinensischen und ande
ren arabischen Gebieten einschließlich Je
rusalems, insbesondere die Resolution 
605(1987) vom 22.Dezember 1987, 

- Kenntnis nehmend von der Resolution 44/ 
2 der Generalversammlung vom Ö.Oktober 
1989, 

- eingedenk der von der Charta der Vereinten 
Nationen anerkannten und in der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte ver
kündeten unveräußerlichen Rechte aller 
Völker, 

- sowie unter Hinweis auf das Genfer Ab
kommen vom 12. August 1949 zum Schutze 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten, 

- höchst beunruhigt über die Verschlechte
rung der Situation in dem seit 19Ö7 von Is
rael besetzten palästinensischen Gebiet 
einschließlich Jerusalems, 

- nach Anhörung der Erklärungen betreffend 
die Politiken und Praktiken der Besat
zungsmacht Israel und das Verhalten seiner 
Truppen und Vertreter in diesen Gebieten, 
insbesondere in der Stadt Beit Sahur, in an
deren Städten und in Flüchtlingslagern, 

- unter Berücksichtigung der Notwendig
keit, sofort Maßnahmen zum unpar
teiischen internationalen Schutz der unter 
israelischer Besatzung lebenden palästi
nensischen Zivilbevölkerung zu erwägen, 

- in der Auffassung, daß die derzeitigen Poli
tiken und Praktiken der Besatzungsmacht 
Israel in dem besetzten Gebiet unweiger
lich schwerwiegende Folgen für die Bemü
hungen um die Herbeiführung eines um
fassenden, gerechten und dauerhaften Frie
dens i m Nahen Osten haben werden, 

1. mißbilligt entschieden diejenigen Politi
ken und Praktiken der Besatzungsmacht Is
rael, die die Menschenrechte des palästi
nensischen Volkes in dem besetzten Gebiet 
verletzen, insbesondere die Belagerung von 
Städten, die beutezugähnlichen Beschlag
nahmungen in den Häusern ihrer Bewoh
ner, wie in Beit Sahur vorgefallen, und die 
illegale und willkürliche Konfiskation ih
rer Güter und Wertgegenstände; 

2. fordert Israel auf, derartige Praktiken und 
Handlungen zu unterlassen und seine Bela
gerung aufzuheben; 

3. fordert Israel nachdrücklich auf, das illegal 
und willkürlich konfiszierte Eigentum an 
die Eigentümer zurückzugeben; 

4. erklärt erneut, daß das Genfer Abkommen 
vom 12.August 1949 zum Schutze von Zi 
vilpersonen in Kriegszeiten auf die palästi
nensischen und anderen seit 1967 von Is
rael besetzten arabischen Gebiete ein
schließlich Jerusalems Anwendung findet; 

5. fordert die Besatzungsmacht Israel erneut 
auf, das Genfer Abkommen vom 12.August 
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten sofort und genauestens zu be
folgen und ab sofort von den Politiken und 
Praktiken abzulassen, die gegen die Be
stimmungen des Abkommens verstoßen; 

6. fordert alle Hohen Vertragsparteien des 
Vierten Genfer Abkommens auf, dessen 
Einhaltung durchzusetzen, einschließlich 
der nach dem Abkommen bestehenden 
Verpflichtung der Besatzungsmacht, die Be
völkerung des besetzten Gebietes zu allen 
Zeiten und unter allen Umständen 
menschlich zu behandeln; 

7. ersucht den Generalsekretär, die derzeitige 
Situation in dem seit 1967 besetzten palä
stinensischen Gebiet einschließlich Jerusa
lems mit allen ihm zur Verfügung stehen
den Mitteln vor Ort zu überwachen und re
gelmäßige Berichte darüber vorzulegen, 
den ersten derartigen Bericht so bald wie 
möglich. 

Abstimmungsergebnis vom 7.November 1989: 
+ 14; - 1 : Vereinigte Staaten; =0. Wegen der 
ablehnenden Stimme eines Ständigen 
Mitglieds des Sicherheitsrats wurde der 
Antrag nicht angenommen (Veto). 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom /November 1989(UN-Dok. S/20953) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mit 
gliedern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsi
dent auf der 2891.Sitzung am 7.November 1989 
im Zusammenhang mit der Behandlung des 
Punktes 'Die Lage im Nahen Osten- durch den 
Rat im Namen des Rates folgende Erklärung 
ab: 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats verweisen 
auf ihre Erklärungen vom 15.August und 
20.September 1989, in denen sie den Hohen 
Dreier-Ausschuß arabischer Staatschefs ihrer 
vollen Unterstützung bei seinen Maßnahmen 
zur Verwirklichung eines Planes zur Beilegung 
der Libanonkrise in jedweder Hinsicht versi
chert haben, der die volle Souveränität, Unab
hängigkeit, territoriale Integrität und nationa
le Einheit Libanons garantiert. 
In diesem Geiste begrüßen sie die Wahl des 
Präsidenten der Libanesischen Republik und 
die Ratifikation des Übereinkommens von 
Taif durch das libanesische Parlament. Die 
Mitglieder des Sicherheitsrats würdigen ins
besondere das hohe Verantwortungsbewußt
sein und den Mut der libanesischen Parla
mentsmitglieder. Damit ist eine wichtige 
Etappe auf dem Weg zur Wiederherstellung des 
libanesischen Staates und zur Schaffung er
neuerter Institutionen zurückgelegt worden. 
Nach dieser verfassungsgemäßen Wahl fordern 
die Mitglieder des Rates alle Libanesen auf, ih
rem Präsidenten entschlossen zur Seite zu ste
hen, mit dem Ziel, die Bestrebungen des liba
nesischen Volkes nach Frieden, Würde und 
Eintracht in vereinte Bahnen zu lenken. 
In diesem historischen Augenblick fordern die 

Vereinte Nationen 4/1990 147 



Mitglieder des Sicherheitsrats alle Sektoren 
des libanesischen Volkes, einschließlich der 
Streitkräfte, nachdrücklich auf, sich unter
stützend hinter ihren Präsidenten zu stellen, 
damit die Ziele des libanesischen Volkes er
reicht werden, nämlich die Wiederherstellung 
der Einheit, Unabhängigkeit und Souveränität 
Libanons in seinem gesamten Hoheitsgebiet, 
so daß Libanon seine Rolle als führendes Zivi -
lisations- und Kulturzentrum der arabischen 
Nation und der ganzen Welt wieder überneh
men kann.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 22.November 1989 (UN-Dok. S/ 
209881 

Im Anschluß an Konsulatationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident im Namen des Rates auf dessen 
2894.Sitzung am 22.November 1989 i m Zu
sammenhang mit der Behandlung des Punktes 
•Die Lage im Nahen Osten- durch den Rat fol
gende Erklärung ab: 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats geben ih
rer tiefen Entrüstung und Bestürzung Aus
druck über die Ermordung des Präsidenten der 
Libanesischen Republik, Rene Muawad, am 
heutigen Tag in Beirut. Sie sprechen der Fami
lie des verstorbenen Präsidenten, dem Mini 
sterpräsidenten und dem libanesischen Volk 
ihr Mitgefühl und ihr Beileid aus. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilen 
nachdrücklich diese feige, kriminelle und ter
roristische Handlung als das, was sie ist, näm
lich als Angriff auf die Einheit Libanons, die 
demokratischen Prozesse und den nationalen 
Versöhnungsprozeß. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats verweisen 
auf ihre Erklärung vom 7.November 1989 und 
bekräftigen ihre Unterstützung für die Bemü
hungen des Hohen Dreier- Ausschusses der Li
ga der arabischen Staaten und für das Überein
kommen von Taif. Diese bilden nach wie vor 
die einzige Grundlage, auf der die volle Souve
ränität, Unabhängigkeit, territoriale Integrität 
und nationale Einheit Libanons garantiert 
werden kann. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats wiederho
len ihre Aufforderung vom /November 1989 
an alle Sektoren des libanesischen Volkes, den 
Prozeß fortzusetzen, der auf die Erreichung der 
Ziele der Wiederherstellung des libanesischen 
Staates und der Schaffung erneuerter Institu
tionen gerichtet ist und der mit der Wahl von 
Präsident Muawad und der Ernennung von M i 
nisterpräsident Selim El-Huss seinen Anfang 
genommen hat. Die demokratischen libanesi
schen Institutionen müssen nachdrücklich 
unterstützt werden, und der nationale Versöh
nungsprozeß muß vorangehen. Dies ist der 
einzige Weg zur vollen Wiederherstellung der 
nationalen Einheit Libanons. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekräftigen 
feierlich ihre Unterstützung für das vom liba
nesischen Parlament am 5.November 1989 ra
tifizierte Übereinkommen von Taif. In diesem 
Zusammenhang bitten sie das gesamte libane
sische Volk nachdrücklich, Zurückhaltung zu 
üben, sich erneut der dringenden Aufgabe der 
nationalen Versöhnung zu widmen und ihr 
Festhalten an den demokratischen Prozessen 
unter Beweis zu stellen. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats sind über
zeugt, daß alle diejenigen, die das Volk Liba
nons durch solche feigen, kriminellen und ter
roristischen Gewalthandlungen zu spalten 

versuchen, keinen Erfolg haben können und 
werden.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa
chung der Entflechtung auf den Golanhö-
hen. - Resolution 645(1989) vom 29.No- 
vember 1989 

Der Sicherheitsrat, 
- nach Behandlung des Berichts des General

sekretärs über die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung, 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

Durchführung von Resolution 338 
(1973) des Sicherheitsrats vom 22.Ok
tober 1973 aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung für einen weiteren Zeitraum 
von sechs Monaten, das heißt bis zum 
31.Mai 1990, zu verlängern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die Entwicklung der Situation und 
die zur Durchführung von Resolution 
338(1973) des Sicherheitsrats getroffe
nen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Die Palästinafrage. - Resolution 44/42 
vom 6.Dezember 1989 

Die Generalversammlung, 

- nach Behandlung des Berichts des General
sekretärs vom 16.November 1989, 

- nach Anhörung der vom Vorsitzenden der 
Beobachterdelegation Palästinas am 29.No
vember 1989 abgegebenen Erklärung, 

- betonend, daß die Herbeiführung einer um
fassenden Beilegung des Nahostkonflikts, 
in dessen Mittelpunkt die Palästinafrage 
steht, einen bedeutenden Beitrag zum 
Weltfrieden und zur internationalen Si
cherheit darstellen wird, 

- i m Bewußtsein der überwältigenden Un
terstützung für die Einberufung der Inter
nationalen Friedenskonferenz über den Na
hen Osten, 

- mit Dank Kenntnis nehmend von den Be
mühungen des Generalsekretärs um die 
Einberufung der Konferenz, 

- besorgt über die immer ernstere Situation 
in dem besetzten palästinensischen Gebiet 
infolge der beharrlichen Politiken und 
Praktiken der Besatzungsmacht Israel und 
über das weitere Ausbleiben von Fortschrit
ten bei der Herbeiführung von Frieden im 
Nahen Osten, 

- i m Bewußtsein des seit dem 9.Dezember 
1987 andauernden Aufstands (»Intifada«) des 
palästinensischen Volkes, der zum Ziel hat, 
die israelische Besetzung des seit 1967 be
setzten palästinensischen Gebietes zu 
beenden, 

1. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, ei
ne gerechte und umfassende Beilegung des 
arabisch-israelischen Konflikts herbeizu
führen, in dessen Mittelpunkt die Palästi
nafrage steht; 

2. fordert erneut die Einberufung der Interna

tionalen Friedenskonferenz über den Na
hen Osten unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen und unter Mitwirkung 
aller Konfliktparteien, einschließlich der 
Palästinensischen Befreiungsorganisation, 
auf gleichberechtigter Grundlage, wie auch 
der fünf Ständigen Mitglieder des Sicher
heitsrats, auf der Grundlage der Resolutio
nen des Sicherheitsrats 242(1967) vom 
22.November 1967 und 338(1973) vom 
22.0ktober 1973 sowie der legitimen natio
nalen Rechte des palästinensischen Volkes, 
allen voran des Rechts auf Selbstbestim
mung; 

3. bekräftigt die folgenden Grundsätze für die 
Herbeiführung eines umfassenden Frie
dens; 
a) Rückzug Israels aus dem seit 1967 be

setzten palästinensischen Gebiet, ein
schließlich Jerusalems, und aus den an
deren besetzten arabischen Gebieten; 

b) Garantien für Regelungen zur Gewähr
leistung der Sicherheit aller Staaten der 
Region, einschließlich der in Resolu
tion 181(11) vom 29.November 1947 ge
nannten, innerhalb sicherer und inter
national anerkannter Grenzen; 

c) Lösung des Problems der Palästina
flüchtlinge in Übereinstimmung mit 
Resolution 194(111) der Generalver
sammlung vom ll.Dezember 1948 und 
den späteren einschlägigen Resolutio
nen,-

d) Abbruch der israelischen Siedlungen in 
den seit 1967 besetzten Gebieten; 

e) Gewährleistung des freien Zugangs zu 
den Heiligen Stätten und zu religiösen 
Gebäuden und Orten; 

4. nimmt Kenntnis von dem zum Ausdruck 
gebrachten Wunsch und den Bestrebungen, 
das seit 1967 besetzte palästinensische Ge
biet, einschließlich Jerusalems, für einen 
begrenzten Zeitraum und als Teil des Frie
densprozesses unter die Aufsicht der Ver
einten Nationen zu stellen; 

5. bittet den Sicherheitsrat erneut, sich mit 
den erforderlichen Maßnahmen zur Einbe
rufung der Internationalen Friedenskonfe
renz über den Nahen Osten, so auch mit der 
Einsetzung eines Vorbereitungsausschus
ses, zu befassen und über Garantien für Si
cherheitsmaßnahmen zu beraten, die von 
der Konferenz für alle Staaten der Region 
vereinbart werden; 

6. ersucht den Generalsekretär, die Bemü
hungen fortzusetzen, die er mit den betrof
fenen Parteien und im Benehmen mit dem 
Sicherheitsrat unternimmt, um die Einbe
rufung der Konferenz zu ermöglichen, und 
Sachstandsberichte über die Entwicklung 
dieser Angelegenheit vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis. +151; - 3 : Dominica, 
Israel, Vereinigte Staaten; = 1 : Belize. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 27.Dezember 1989 (UN-Dok. S/ 
21056) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mit 
gliedern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsi
dent im Namen des Rates auf dessen 2903.Sit
zung am 27.Dezember 1989 im Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes >Die La
ge im Nahen Osten- durch den Rat folgende 
Erklärung ab: 
»Unter Hinweis auf ihre Erklärungen vom 
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7.November 1989 und 22.November 1989 so
wie auf einschlägige Resolutionen des Sicher
heitsrats bekräftigen die Mitglieder des Si
cherheitsrats ihre volle Unterstützung für die 
Bemühungen des Hohen Dreier-Ausschusses 
der Liga der arabischen Staaten sowie für das 
Übereinkommen von Taif. Diese bilden nach 
wie vor die einzige Grundlage, auf der die volle 
Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale In
tegrität und nationale Einheit Libanons garan
tiert werden kann. 
In diesem Zusammenhang begrüßen die Mit 
glieder des Sicherheitsrats die Wahl von Elias 
Hrawi, der die Nachfolge des verstorbenen Re
ne Muawad antritt, zum Präsidenten der Liba
nesischen Republik, sowie die Einsetzung der 
libanesischen Regierung unter Ministerpräsi
dent Selim El-Huss. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats erklären er
neut, wie dringend es ist, daß der im Überein
kommen von Taif verankerte Prozeß der natio
nalen Versöhnung und politischen Reform 
fortgeführt wird, und äußern ihre tiefe Besorg
nis über die Hindernisse, die den Fortschritt 
auf dem Wege zur Verwirklichung dieser Ziele 
aufhalten. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats unterstüt
zen die Bemühungen, die Präsident Hrawi in 
Anwendung des Übereinkommens von Taif 
unternimmt, um Streitkräfte der libanesi
schen Regierung mit dem Ziel zu dislozieren, 
die Gewalt der Zentralregierung über das ge
samte libanesische Hoheitsgebiet wiederher
zustellen. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats fordern das 
libanesische Volk und insbesondere alle zivi
len und militärischen Amtsträger der libanesi
schen Regierung erneut auf, ihren Präsidenten 
und den in Taif begonnenen konstitutionellen 
Prozeß zu unterstützen, damit die Einheit, 
Unabhängigkeit und Souveränität Libanons 
auf seinem gesamten Hoheitsgebiet auf fried
lichem Wege wiederhergestellt wird.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Interimstruppe für Südliba
non. - Resolution 648( 1990) vom 31. Januar 
1990 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
425(1978), 426(1978), 501(1982), 508(1982), 
509(1982) und 520(1982) sowie auf alle sei
ne Resolutionen zur Situation in Libanon, 

- nach Prüfung des Berichts des Generalse
kretärs vom 25.Januar 1990 über die 
Interimstruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon und von den darin getroffenen 
Feststellungen Kenntnis nehmend, 

- Kenntnis nehmend von dem Schreiben des 
Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertre
tung Libanons bei den Vereinten Nationen 
an den Generalsekretär, datiert vom 11.Ja
nuar 1990, 

- dem Antrag der Regierung Libanons statt
gebend, 

1. beschließt, das derzeitige Mandat der Inte
rimstruppe der Vereinten Nationen in Liba
non um einen weiteren Zeitraum von sechs 
Monaten, das heißt bis zum 31. Juli 1990, zu 
verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er nachdrücklich für die 
territoriale Integrität, Souveränität und 
Unabhängigkeit Libanons innerhalb seiner 

international anerkannten Grenzen ein
tr i t t ; 

3. unterstreicht erneut das Mandat und die 
allgemeinen Anweisungen an die Truppe 
gemäß dem mit Resolution 426(1978) ge
billigten Bericht des Generalsekretärs vom 
19.März 1978 und fordert alle Beteiligten 
auf, die Truppe im Hinblick auf die volle 
Wahrnehmung ihres Auftrags rückhaltlos 
zu unterstützen; 

4. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den 
Resolutionen 425(1978), 426(1978) sowie 
in allen anderen einschlägigen Resolutio
nen festgelegten Auftrag voll wahrzuneh
men hat; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Konsulta
tionen mit der Regierung Libanons und den 
anderen von der Durchführung dieser Reso
lution unmittelbar berührten Parteien fort
zusetzen und dem Sicherheitsrat darüber 
Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Zentialamerika 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Einrich
tung einer Beobachtergruppe in Zentral
amerika. - Resolution 644(1989) vom 7.No-
vember 1989 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolu
tion 637(1989), 

1. billigt den in Dokument S/20895 enthalte
nen Bericht des Generalsekretärs; 

2. beschließt, ab sofort eine ihm unterstehen
de Beobachtergruppe der Vereinten Natio
nen in Zentralamerika einzurichten, und 
ersucht den Generalsekretär, in Überein
stimmung mit seinem oben erwähnten Be
richt die hierzu erforderlichen Maßnah
men zu treffen und dabei zu bedenken, daß 
in dieser Zeit des zunehmenden Bedarfs an 
Mitteln für die Friedessicherung die Ausga
ben auch künftig sorgfältig überwacht wer
den müssen; 

3. beschließt ferner, daß die Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen in Zentral
amerika für die Dauer von sechs Monaten 
eingesetzt wird, sofern der Sicherheitsrat 
nichts anderes beschließt; 

4. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über die weitere Entwicklung voll 
unterrichtet zu halten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 7.November 1989 (UN-Dok. S/20952) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mit
gliedern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsi
dent auf der 2890.Sitzung am 7.November 
1989 i m Zusammenhang mit der Behandlung 
des Punktes 'Zentralamerika: Friedensbemü
hungen- durch den Rat i m Namen des Rates 
folgende Erklärung ab: 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats bekräfti
gen ihre volle Unterstützung der Anstrengun
gen des Generalsekretärs, den zentralamerika

nischen Regierungen bei ihren Bemühungen 
zu helfen, die in dem Übereinkommen von 
Guatemala vom 7.August 1987 und in den da
nach gemäß diesem Übereinkommen unter
zeichneten Gemeinsamen Erklärungen ge
setzten Ziele zu erreichen. Bei einer Prüfung 
der Verlängerung des Mandats der Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen in Zentralame
rika (ONUCA) werden sie sich vergewissern 
wollen, daß die Anwesenheit der Beobachter
gruppe weiterhin aktiv zur Herbeiführung ei
nes tragfähigen und dauerhaften Friedens in 
Zentralamerika beiträgt.« 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom8.Dezember 1989(UN-Dok. S/21011) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Mit 
gliedern des Sicherheitsrats gab der Ratspräsi
dent i m Namen des Rates auf dessen 2897.Sit-
zung am 8.Dezember 1989 i m Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes -Schrei
ben des Ständigen Vertreters El Salvadors bei 
den Vereinten Nationen vom 27.November 
1989 an den Präsidenten des Sicherheitsrats 
(S/20991); Schreiben des Ständigen Vertreters 
Nicaraguas bei den Vereinten Nationen vom 
28.November 1989 an den Präsidenten des Si
cherheitsrats (S/20999)- durch den Rat folgen
de Erklärung ab: 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats, nach An
hörung der Erklärungen der Vertreter von El 
Salvador und Nicaragua auf der 2896.Sitzung 
des Sicherheitsrats am 30.November 1989, 
verleihen ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck 
über die derzeitige Situation in Zentralameri
ka, insbesondere die zahlreichen Gewalthand
lungen, die unter der Zivilbevölkerung zu Ver
lusten an Menschenleben und zu Leid geführt 
haben. 
Die Mitglieder des Rates bekunden erneut ih
re nachdrückliche Unterstützung für den auf 
eine friedliche Regelung in Zentralamerika 
gerichteten Esquipulas-Prozeß und appellie
ren an alle Staaten, zur umgehenden Umset
zung der von den fünf zentralamerikanischen 
Präsidenten erzielten Übereinkommen beizu
tragen. In dieser Hinsicht begrüßen die Mit 
glieder des Rates die Ankündigung der fünf 
zentralamerikanischen Präsidenten, am 10. 
und 11.Dezember in San Jose (Costa Rica) zu
sammenzutreten, um im Rahmen des Esqui-
pulas-Friedensprozesses Lösungen für die sich 
ihnen stellenden Probleme zu erörtern. 
Die Mitglieder des Rates sind der Auffassung, 
daß es in erster Linie Sache der fünf zentral
amerikanischen Präsidenten ist, i m Einklang 
mit den Esquipulas-Übereinkommen Lösun
gen für die regionalen Probleme zu finden. Sie 
appellieren somit erneut an alle Staaten, ein
schließlich derjenigen, die Verbindungen zu 
der Region haben und Interessen in der Region 
besitzen, alles zu unterlassen, was eine auf 
dem Verhandlungswege herbeigeführte echte 
und dauerhafte Regelung in Zentralamerika 
behindern könnte. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats bitten alle 
Beteiligten nachdrücklich, gemeinsam nach 
Frieden und einer politischen Lösung zu su
chen. 
Außerdem bekunden sie ihre nachdrückliche 
Unterstützung für die Bemühungen, die der 
Generalsekretär der Vereinten Nationen und 
der Generalsekretär der Organisation der 
Amerikanischen Staaten im Rahmen des Frie
densprozesses zur Zeit unternehmen. Insbe
sondere bekunden sie erneut ihre uneinge-
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schränkte Unterstützung für den Generalse
kretär der Vereinten Nationen bei der Wahr
nehmung der ihm von der Generalversamm
lung und vom Sicherheitsrat erteilten Aufträ
ge sowie für die baldige Dislozierung der Beob
achtergruppe der Vereinten Nationen in Zen
tralamerika." 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erweite
rung des Mandats der Beobachtergruppe 
in Zentralamerika. — Resolution 650 
(1990) vom 27.März 1990 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
637(1989) vom 27.Juli 1989 und 644(1989) 
vom 7.November 1989, 

- mit dem erneuten Ausdruck seiner Un
terstützung für den zentralamerikani
schen Friedensprozeß und in Würdigung 
der Bemühungen der zentralamerikani
schen Präsidenten, welche in den von ih
nen geschlossenen Übereinkünften ihren 
Niederschlag gefunden haben, 

- mit der nachdrücklichen Aufforderung an 
alle Parteien, sich an ihre Verpflichtun
gen auf Grund der obenerwähnten Über
einkünfte zu halten, so auch insbesonde
re an die Verpflichtungen im Zusammen
hang mit der regionalen Sicherheit, und 
mit dem erneuten Ausdruck seiner vollen 
Unterstützung des Auftrags der Guten 
Dienste, den der Generalsekretär in der 
Region erfüllt, 

- mit Genugtuung über die Bemühungen, 
die der Generalsekretär bisher zur Unter
stützung des zentralamerikanischen Frie
densprozesses unternommen hat, so 
auch über seine noch andauernden Be
mühungen um die Förderung der freiwil
ligen Demobilisierung, Neuansiedlung 
und Repatriierung, wie sie in seinem Be
richt an den Sicherheitsrat vom 15.März 
1990 (S/21194) dargestellt sind, 

1. billigt den obenerwähnten Bericht (S/ 
21194); 

2. beschließt, für den Eventualfall in Über
einstimmung mit dem obenerwähnten 
Bericht eine Erweiterung des Mandats 
der Beobachtergruppe der Vereinten Na
tionen in Zentralamerika (ONUCA) und 
ihre Verstärkung durch bewaffnetes Per
sonal zu genehmigen, um sie in die Lage 
zu versetzen, bei der freiwilligen Demo
bilisierung der Mitglieder des nicaragua-
nischen Widerstands eine Rolle zu spie
len; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über weitere Entwicklungen im 
Zusammenhang mit der Durchführung 
dieser Resolution voll unterrichtet zu 
halten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Erweite
rung des Mandats der Beobachtergruppe 
in Zentralamerika. - Resolution 653 
(1990) vom 20. April 1990 

Der Sicherheitsrat, 

- nach Prüfung des vom 19.April 1990 da
tierten Schreibens des Generalsekretärs 

an den Präsidenten des Sicherheitsrats (S/ 
21257) betreffend die Beobachtergruppe 
der Vereinten Nationen in Zentralameri
ka (ONUCA) sowie der an die Mitglieder 
des Sicherheitsrats gerichteten Erklärung 
des Generalsekretärs vom 19.April 1990 
(S/21259), worin er sie über die am glei
chen Tag in Managua unterzeichneten 
Vereinbarungen informiert hat, die die 
vollständige Demobilisierung des nicara-
guanischen Widerstandes durch die 
ONUCA in der Zeit vom 25.April bis 
zum lOJuni 1990 vorsehen, 

- in Bekräftigung seiner Resolutionen 
644(1989) vom /November 1989 und 
650(1990) vom 27.März 1990, 

1. billigt die i m Schreiben des Generalse
kretärs vom 19.April 1990 (S/21257) und 
in der obenerwähnten Erklärung (S/ 
21259) enthaltenen Vorschläge betreffend 
die Hinzufügung neuer Aufgaben zum 
Mandat der ONUCA; 

2. ersucht den Generalsekretär, dem Sicher
heitsrat über alle Aspekte der Operatio
nen der ONUCA vor Ablauf des derzeiti
gen Mandatszeitraums am 7.Mai 1990 Be
richt zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Weiterer 
Einsatz der Beobachtergruppe in Zentral
amerika. - Resolution 654(1990) vom 
4.Mai 1990 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolutionen 
637(1989) vom 27.Juli 1989, 644(1989) 
vom 7.November 1989, 650(1990) vom 
27.März 1990 und 653(1990) vom 20.April 
1990 sowie auf die vom Präsidenten des 
Sicherheitsrats im Namen des Rates ab
gegebene Erklärung vom /November 
1989 (S/20952), 

- unter Hinweis auf das seinerzeitige Über
einkommen, das am 4.April 1990 in Genf 
von den Konfliktparteien in El Salvador 
unter der Ägide des Generalsekretärs ge
schlossen worden ist, 

1. billigt den in Dokument S/21274 mit Ad
dendum 1 enthaltenen Bericht des Gene
ralsekretärs; 

2. beschließt, das in den Resolutionen 
644(1989), 650(1990) und 653(1990) fest
gelegte Mandat der ihm unterstehenden 
Beobachtergruppe der Vereinten Natio
nen in Zentralamerika (ONUCA) um ei
nen weiteren Zeitraum von sechs Mona
ten, das heißt bis zum /November 1990, 
zu verlängern, mit der Maßgabe, daß -
wie vom Generalsekretär in seinem Be
richt (S/21274) ausgeführt - die der ONU
CA übertragenen Aufgaben der Überwa
chung der Feuereinstellung und der Tren
nung der in Nicaragua anwesenden 
Streitkräfte sowie der Demobilisierung 
der Mitglieder des nicaraguanischen Wi
derstandes mit Abschluß des Demobili
sierungsprozesses, das heißt spätetens 
bis zum lO.Juni 1990, beendet sein wer
den, und unter Berücksichtigung der Not
wendigkeit, in dieser Zeit des zunehmen
den Bedarfs an Mitteln für die Friedenssi
cherung Ausgaben auch künftig sorgfältig 
zu überwachen; 

3. begrüßt die Bemühungen des General
sekretärs um die Förderung einer politi
schen Verhandlungslösung des Konflikts 
in El Salvador; 

4. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über die weitere Entwicklung 
voll unterrichtet zu halten, vor Ablauf 
des derzeitigen Mandatszeitraums über 
alle Aspekte der ONUCA-Operationen 
zu berichten und insbesondere bis späte
stens lO.Juni dem Rat über den Abschluß 
des Demobilisierungsprozesses Bericht 
zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

SICHERHEITSRAT - Erklärung des Präsiden
ten vom 23.Mai 1990 (UN-Dok. S/21331) 

Im Anschluß an Konsultationen mit den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats gab der Rats
präsident i m Namen des Rates auf dessen 
2922.Sitzung am 23.Mai 1990 i m Zusammen
hang mit der Behandlung des Punktes •Zen
tralamerika: Friedensbemühungen- durch den 
Rat die folgende Erklärung ab: 
»Die Mitglieder des Sicherheitsrats erinnern 
daran, daß der Rat entsprechend seiner 
Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit den zentralamerikanischen Friedenspro
zeß von Anfang an unterstützt war. Dies hat 
zu seinem Beschluß geführt, die Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen in Zentral
amerika (ONUCA) aufzustellen, deren Man
dat er später erweitert und zweimal bekräftigt 
hat. 
Sie erinnern außerdem an den vom Rat in Re
solution 654(1990) gefaßten Beschluß, das 
Mandat der ONUCA bis /November 1990 zu 
verlängern, mit der Maßgabe, daß die der 
ONUCA übertragenen Aufgaben der Überwa
chung der Feuereinstellung und der Trennung 
der in Nicaragua anwesenden Streitkräfte so
wie der Demobilisierung der Mitglieder des 
Widerstandes mit Abschluß des Demobilisie
rungsprozesses spätestens am lO.Juni 1990 
beendet sein würden. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats, Kenntnis 
nehmend vom Bericht des Generalsekretärs 
und in voller Unterstützung seiner Bemühun
gen, geben ihrer Besorgnis Ausdruck über den 
langsamen Fortgang des Demobilisierungs
prozesses in den ersten zwei Wochen. Es ist 
klar, daß der Prozeß beschleunigt werden 
muß, wenn die Frist des lO.Juni für seinen Ab
schluß eingehalten werden soll. 
Infolgedessen fordern die Mitglieder des Si
cherheitsrats den Widerstand auf, die Ver
pflichtungen, die er mit seiner Zustimmung 
zur Demobilisierung eingegangen ist, voll 
und umgehend zu erfüllen. Sie unterstützen 
außerdem die Regierung Nicaraguas bei ihren 
Bemühungen, die rechtzeitige Demobilisie
rung dadurch zu erleichtern, daß sie die erfor
derlichen Schritte unternimmt, und bitten 
sie nachdrücklich, diese Bemühungen fortzu
setzen. Die Ratsmitglieder fordern außerdem 
alle anderen, die in dieser Angelegenheit Ein
fluß haben, auf, Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, daß die Demobilisierung 
nunmehr entsprechend den von den nicara
guanischen Parteien eingegangenen Vereinba
rungen fortschreitet und daß insbesondere die 
Frist des lO.Juni eingehalten wird. 
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Die Ratsmitglieder ersuchen den Generalse
kretär, die Situation an Ort und Stelle durch 
einen hochrangigen Vertreter weiter unmit
telbar beobachten zu lassen und dem Rat bis 
4Juni Bericht zu erstatten. 
Die Mitglieder des Sicherheitsrats ersuchen 
den Generalsekretär, die fünf zentralamerika
nischen Präsidenten über den Standpunkt des 
Rates zu unterrichten. 
Sie ersuchen den Generalsekretär außerdem, 
die Besorgnisse des Rates über die oben be
schriebene Situation dem Generalsekretär 
der OAS zur Kenntnis zu bringen, der die Ver
antwortung für die Tätigkeit der CIAV mit 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen 
teilt.« 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa
chung des Demobilisierungsprozesses 
durch die ONUCA. - Resolution 656 
(1990) vom 8.Juni 1990 

Der Sicherheitsrat, 

- unter Hinweis auf seine Resolution 
654(1990) vom 4.Mai 1990 und die Erklä
rung betreffend die Beobachtergruppe der 
Vereinten Nationen in Zentralamerika 
(ONUCA), die der Präsident des Sicher
heitsrats im Namen des Rates am 23.Mai 
1990 abgegeben hat (S/21331), 

- mit dem Ausdruck seiner Besorgnis dar
über, daß der Demobilisierungsprozeß 
noch nicht vollständig abgeschlossen ist, 
obwohl inzwischen Fortschritte erzielt 
werden, nachdem die Hindernisse besei
tigt worden sind, die den Abschluß des 
Demobilisierungsprozesses zu dem in 
Resolution 654(1990) des Sicherheitsrats 
festgelegten Datum des lO.Juni 1990 ver
hindert haben, 

- nach Prüfung des vom Generalsekretär 
am 4.Juni 1990 vorgelegten Berichts (S/ 
21341) sowie der von ihm am 8.Juni abge
gebenen, an die Ratsmitglieder gerichte
ten Erklärung (S/21349), 

1. beschließt, den der ONUCA übertrage
nen Auftrag der Überwachung der Feuer
einstellung und der Trennung der in N i 
caragua anwesenden Streitkräfte sowie 
die Demobilisierung der Mitglieder des 
nicaraguanischen Widerstands zu verlän
gern, und zwar entsprechend der Empfeh
lung des Generalsekretärs mit der Maß
gabe, daß dieser Auftrag mit dem Ab
schluß des Demobilisierungsprozesses 
bis spätestens 29.Juni 1990 beendet sein 
wird; 

2. bittet nachdrücklich alle unmittelbar am 
Demobilisierungsprozeß Beteiligten, al
les Erforderliche zu tun, damit die Demo
bilisierung wie bisher beziehungsweise 
nach Möglichkeit noch schneller weiter 
vorangeht, so daß sie spätestens zu dem 
in Ziffer 1 angegebenen Termin abge
schlossen wird; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Sicher
heitsrat über die weitere Entwicklung 
voll unterrichtet zu halten und insbeson
dere bis spätestens 29.Juni dem Rat über 
den Abschluß des Demobilisierungspro
zesses Bericht zu erstatten. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah
me. 

Söldner 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Internationale Konvention gegen die An
werbung, den Einsatz, die Finanzierung 
und die Ausbildung von Söldnern. - Reso
lution 44/34 vom 4.Dezember 1989 

Die Generalversammlung, 

- in der Erwägung, daß die fortschreitende 
Entwicklung des Völkerrechts und seine 
Kodifizierung zur Verwirklichung der Zie
le und Grundsätze in den Artikeln 1 und 2 
der Charta der Vereinten Nationen bei
trägt, 

- eingedenk der Notwendigkeit, unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen 
eine internationale Konvention gegen die 
Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung 
und die Ausbildung von Söldnern abzu
schließen, 

- unter Hinweis auf ihre Resolution 35/48 
vom 4.Dezember 1980, mit der sie den Ad-
hoc-Ausschuß zur Ausarbeitung einer in
ternationalen Konvention gegen die An
werbung, den Einsatz, die Finanzierung 
und die Ausbildung von Söldnern einge
setzt und ihn ersucht hat, so bald wie mög
lich eine internationale Konvention über 
das Verbot der Anwerbung, des Einsatzes, 
der Finanzierung und der Ausbildung von 
Söldnern auszuarbeiten, 

- nach Behandlung des Konventionsent
wurfs, der gemäß der oben genannten 
Resolution vom Ad-hoc-Ausschuß ausge
arbeitet und von der Arbeitsgruppe zur 
Ausarbeitung einer internationalen Kon
vention gegen die Anwerbung, den Ein
satz, die Finanzierung und die Ausbildung 
von Söldnern, die während der vierund
vierzigsten Tagung der Generalversamm
lung getagt hat, abschließend bearbeitet 
wurde, 

> verabschiedet die Internationale Konven
tion gegen die Anwerbung, den Einsatz, 
die Finanzierung und die Ausbildung von 
Söldnern, deren Wortlaut im Anhang zu 
dieser Resolution enthalten ist, und legt 
sie zur Unterzeichnung und Ratifikation 
beziehungsweise zum Beitritt auf. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

ANHANG 

Internationale Konvention gegen die 
Anwerbung, den Einsatz, die Finan
zierung und die Ausbildung von 

Söldnern 

Die Vertragsstaaten dieser Konvention, 

- in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze, 
die in der Charta der Vereinten Nationen 

und in der Erklärung über völkerrechtliche 
Grundsätze für freundschaftliche Bezie
hungen und Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten im Einklang mit der Charta 
der Vereinten Nationen verankert sind, 

- sich dessen bewußt, daß Söldner für Tätig
keiten angeworben, eingesetzt, finanziert 
und ausgebildet werden, die gegen völker
rechtliche Grundsätze wie den der souve
ränen Gleichheit, der politischen Unab
hängigkeit, der territorialen Integrität der 
Staaten und der Selbstbestimmung der 
Völker verstoßen, 

- erklärend, daß die Anwerbung, der Ein
satz, die Finanzierung und die Ausbildung 
von Söldnern als Straftaten anzusehen 
sind, die allen Staaten Anlaß zu ernster Be
sorgnis geben, und daß jeder, der eine die
ser Straftaten begeht, strafrechtlich ver
folgt oder ausgeliefert werden muß, 

- überzeugt von der Notwendigkeit, die in
ternationale Zusammenarbeit zwischen 
den Staaten zur Verhütung, strafrechtli
chen Verfolgung und Ahndung solcher 
Straftaten auszubauen und zu verstärken, 

- mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über 
neue rechtswidrige internationale Tätig
keiten, bei denen Drogenhändler und Söld
ner gemeinsam Gewalthandlungen bege
hen, welche die verfassungsmäßige Ord
nung der Staaten untergraben, 

- sowie überzeugt, daß die Verabschiedung 
einer Konvention gegen die Anwerbung, 
den Einsatz, die Finanzierung und die Aus
bildung von Söldnern zur Ausmerzung die
ser verwerflichen Tätigkeiten und damit 
zur Beachtung der in der Charta der Ver
einten Nationen verankerten Ziele und 
Grundsätze beitragen würde, 

- in der Erkenntnis, daß Angelegenheiten, 
die nicht durch eine derartige Konvention 
geregelt werden, weiterhin den Regeln und 
Grundsätzen des Völkerrechts unterliegen, 

> sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Im Sinne dieser Konvention 
1. ist ein >Söldner<, 
a) wer i m Inland oder Ausland eigens zu dem 

Zweck angeworben wird, in einem bewaff
neten Konflikt zu kämpfen; 

b) wer an Feindseligkeiten vor allem aus Stre
ben nach persönlichem Gewinn teilnimmt 
und wer von oder im Namen einer Kon
fliktpartei tatsächlich die Zusage einer 
materiellen Vergütung erhalten hat, die 
wesentlich höher ist als die den Kombat
tanten der Streitkräfte dieser Partei in 
vergleichbarem Rang und mit ähnlichen 
Aufgaben zugesagte oder gezahlte Vergü
tung; 

c) wer weder Staatsangehöriger einer Kon
fliktpartei ist noch in einem von einer 
Konfliktpartei kontrollierten Gebiet an
sässig ist; 

d) wer nicht Angehöriger der Streitkräfte ei
ner Konfliktpartei ist und 

e) wer nicht von einem Staat, der nicht Kon
fliktpartei ist, in amtlichem Auftrag als 
Angehöriger seiner Streitkräfte entsandt 
worden ist. 
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2. Ein Söldner ist ferner, wer in jeder anderen 
Lage 
a) i m Inland oder Ausland eigens zu dem 

Zweck angeworben wird, an einer gemein
sam geplanten Gewalttat teilzunehmen, 
die folgendes zum Ziel hat: 
i) den Sturz einer Regierung oder die son

stige Untergrabung der verfassungsmä
ßigen Ordnung eines Staates oder 

i i| die Untergrabung der territorialen Inte
grität eines Staates,-

b) daran vor allem aus Streben nach erhebli
chem persönlichen Gewinn teilnimmt 
und durch die Zusage oder die Zahlung ei
ner materiellen Vergütung dazu veranlaßt 
wird; 

c) weder Staatsangehöriger des Staates, gegen 
den sich die Tat richtet, noch dort ansässig 
ist; 

d) nicht von einem Staat in amtlichem Auf
trag entsandt worden ist und 

e) nicht Angehöriger der Streitkräfte des 
Staates ist, in dessen Hoheitsgebiet die Tat 
durchgeführt wird. 

Artikel 2 
Wer Söldner i m Sinne des Artikels 1 anwirbt, 
einsetzt, finanziert oder ausbildet, begeht ei
ne Straftat im Sinne dieser Konvention. 

Artikel 3 
1. Ein Söldner im Sinne des Artikels 1, der un
mittelbar an Feindseligkeiten beziehungswei
se an einer gemeinsam geplanten Gewalttat 
teilnimmt, begeht eine Straftat im Sinne die
ser Konvention. 
2. Dieser Artikel schränkt den Anwendungs
bereich des Artikels 4 nicht ein. 

Artikel 4 
Eine Straftat begeht, 
a) wer eine der in dieser Konvention be

schriebenen Straftaten zu begehen ver
sucht, 

b) wer sich zum Mittäter oder Gehilfen desje
nigen macht, der die in dieser Konvention 
beschriebenen Straftaten begeht oder zu 
begehen versucht. 

Artikel 5 
1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, keine 
Söldner anzuwerben, einzusetzen, zu finan
zieren oder auszubilden und derartige Tätig
keiten im Einklang mit dieser Konvention zu 
verbieten. 
2. Die Verttagsstaaten verpflichten sich, Söld
ner nicht zu dem Zweck anzuwerben, einzu
setzen, zu finanzieren oder auszubilden, sich 
der rechtmäßigen Ausübung des völkerrecht
lich anerkannten unveräußerlichen Selbstbe
stimmungsrechts der Völker entgegenzustel
len, und im Einklang mit dem Völkerrecht 
geeignete Maßnahmen zu treffen, um die An
werbung, den Einsatz, die Finanzierung oder 
die Ausbildung von Söldnern zu diesem 
Zweck zu verhindern. 
3. Sie bedrohen die Begehung von in dieser 
Konvention genannten Straftaten mit ange
messenen Strafen, welche die Schwere der Tat 
berücksichtigen. 

Artikel 6 
Die Vertragsstaaten arbeiten bei der Verhü
tung der in dieser Konvention genannten 
Straftaten zusammen, indem sie insbeson
dere 

a) alle durchführbaren Maßnahmen treffen, 
um Vorbereitungen in ihren jeweiligen Ho
heitsgebieten für die Begehung dieser 
Straftaten innerhalb oder außerhalb ihrer 
Hoheitsgebiete zu verhindern, einschließ
lich des Verbots rechtswidriger Tätigkeiten 
von Personen, Gruppen und Organisatio
nen, welche die Begehung dieser Straftaten 
fördern, anstiften, organisieren oder durch
führen; 

b) Verwaltungs- und andere Maßnahmen 
miteinander abstimmen, die geeignet sind, 
die Begehung dieser Straftaten zu verhin
dern. 

Artikel 7 
Die Vertragsstaaten arbeiten bei den für die 
Durchführung dieser Konvention notwendi
gen Maßnahmen zusammen. 

Artikel 8 
Ein Vertragsstaat, der Grund zu der Annahme 
hat, daß eine der in dieser Konvention ge
nannten Straftaten begangen worden ist, be
gangen wird oder begangen werden wird, 
übermittelt in Übereinstimmung mit seinem 
innerstaatlichen Recht den betroffenen Ver
tragsstaaten unmittelbar oder über den Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen sachdien
liche Angaben, sobald sie ihm zur Kenntnis 
gelangen. 

Artikel 9 
1. Jeder Vertragsstaat trifft die notwendigen 
Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit über 
die in dieser Konvention genannten Straftaten 
zu begründen, die begangen werden 
a) in seinem Hoheitsgebiet oder an Bord ei

nes in diesem Staat eingetragenen Schiffes 
oder Luftfahrzeugs; 

b) von seinen Staatsangehörigen oder, sofern 
dieser Staat es für angebracht hält, von 
Staatenlosen, die ihren gewöhnlichen Auf
enthalt in seinem Hoheitsgebiet haben. 

2. Ebenso trifft jeder Vertragsstaat die notwen
digen Maßnahmen, um seine Gerichtsbarkeit 
über die in den Artikeln 2, 3 und 4 genannten 
Straftaten für den Fall zu begründen, daß der 
Verdächtige sich in seinem Hoheitsgebiet be
findet und er ihn nicht an einen der in Ab
satz 1 bezeichneten Staaten ausliefert. 
3. Diese Konvention schließt eine Strafge
richtsbarkeit, die nach innerstaatlichem 
Recht ausgeübt wird, nicht aus. 

Artikel 10 
1. Hält der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsge
biet sich der Verdächtige befindet, es in Anbe
tracht der Umstände für gerechtfertigt, so 
nimmt er ihn nach seinem Recht in Haft oder 
trifft andere Maßnahmen, um seine Anwe
senheit für die Dauer der Zeit sicherzustel
len, die zur Einleitung eines Straf- oder Aus
lieferungsverfahrens benötigt wird. Der Ver
tragsstaat führt umgehend eine vorläufige 
Untersuchung zur Feststellung des Sachver
halts durch. 
2. Hat ein Vertragsstaat eine Person auf Grund 
dieses Artikels in Haft genommen oder die in 
Absatz 1 bezeichneten anderen Maßnahmen 
getroffen, so notifiziert er dies unverzüglich 
unmittelbar oder über den Generalsekretär 
der Vereinten Nationen 
a) dem Vertragsstaat, in dem die Straftat be

gangen wurde; 
b) dem Vertragsstaat, gegen den die Straftat 

oder der Versuch der Straftat gerichtet war; 

c) dem Vertragsstaat, dessen Angehöriger die 
natürliche oder juristische Person ist, ge
gen welche die Straftat oder der Versuch 
der Straftat gerichtet war ; 

d) dem Vertragsstaat, dessen Angehöriger der 
Verdächtige ist oder, wenn er staatenlos ist, 
in dessen Hoheitsgebiet er seinen gewöhn
lichen Aufenthalt hat; 

e) jedem anderen in Betracht kommenden 
Vertragsstaat, dessen Notifizierung er für 
angebracht hält. 

3. Jeder, gegen den die in Absatz 1 bezeichne
ten Maßnahmen getroffen werden, ist berech
tigt, 
a) unverzüglich mit dem nächsten zuständi

gen Vertreter des Staates, dessen Angehöri
ger er ist oder der sonst zur Wahrung seiner 
Rechte befugt ist, oder, wenn der Betreffen
de staatenlos ist, des Staates, in dem er sei
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat, in Ver
bindung zu treten; 

b) den Besuch eines Vertreters dieses Staates 
zu empfangen. 

4. Absatz 3 läßt das Recht jedes Vertrags
staats, der nach Artikel 9 Absatz 1 Buchsta
be b einen Anspruch auf Gerichtsbarkeit hat, 
unberührt, das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz aufzufordern, mit dem Verdäch
tigen Verbindung aufzunehmen und ihn zu 
besuchen. 
5. Der Staat, der die vorläufige Untersuchung 
nach Absatz 1 durchführt, unterrichtet die in 
Absatz 2 bezeichneten Staaten umgehend 
über das Ergebnis der Untersuchung und teilt 
ihnen mit, ob er seine Gerichtsbarkeit auszu
üben beabsichtigt. 

Artikel 11 
Jedem, gegen den ein Verfahren wegen einer 
der in dieser Konvention genannten Strafta
ten durchgeführt wird, sind während des ge
samten Verfahrens eine gerechte Behandlung 
sowie alle Rechte und Garantien zu gewähr
leisten, die das Recht des betreffenden Staates 
vorsieht. Die anwendbaren Normen des Völ
kerrechts sollen berücksichtigt werden. 

Artikel 12 
Der Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet der 
Verdächtige aufgefunden wird, ist, wenn er 
ihn nicht ausliefert, verpflichtet, den Fall oh
ne irgendeine Ausnahme und unabhängig da
von, ob die Tat in seinem Hoheitsgebiet be
gangen wurde, seinen zuständigen Behörden 
zum Zweck der Strafverfolgung in einem Ver
fahren nach seinem Recht zu unterbreiten. 
Diese Behörden treffen ihre Entscheidungen 
in der gleichen Weise wie im Fall einer ande
ren Straftat schwerer Art nach dem Recht die
ses Staates. 

Artikel 13 
1. Die Vertragsstaaten gewähren einander die 
weitestgehende Hilfe im Zusammenhang mit 
Strafverfahren, die in bezug auf die in dieser 
Konvention genannten Straftaten eingeleitet 
werden, einschließlich der Überlassung aller 
ihnen zur Verfügung stehenden und für das 
Verfahren erforderlichen Beweismittel. In al
len Fällen ist das Recht des ersuchten Staates 
anwendbar. 
2. Absatz 1 läßt Verpflichtungen über die ge
genseitige Rechtshilfe unberührt, die in ande
ren Verträgen enthalten sind. 

Artikel 14 
Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige 
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strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach seinem 
Recht den Ausgang des Verfahrens dem Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen mit ; die
ser unterrichtet die anderen betroffenen Staa
ten. 

Artikel 15 
1. Die in den Artikeln 2, 3 und 4 genannten 
Straftaten gelten als in jeden zwischen Ver
tragsstaaten bestehenden Auslieferungsver
trag einbezogene, der Auslieferung unterlie
gende Straftaten. Die Vertragsstaaten ver
pflichten sich, diese Straftaten als der Auslie
ferung unterliegende Straftaten in jeden künf
tig zwischen ihnen zu schließenden Ausliefe
rungsvertrag aufzunehmen. 
2. Erhält ein Vertragsstaat, der die Ausliefe
rung vom Bestehen eines Vertrages abhängig 
macht, ein Auslieferungsersuchen von einem 
anderen Vertragsstaat, mit dem er keinen 
Auslieferungsvertrag hat, so steht es ihm frei, 
diese Konvention als Rechtsgrundlage für die 
Auslieferung in bezug auf diese Straftaten an
zusehen. Die Auslieferung unterliegt im 
übrigen den im Recht des ersuchten Staates 
vorgesehenen Bedingungen. 
3. Vertragsstaaten, welche die Auslieferung 
nicht vom Bestehen eines Vertrages abhängig 
machen, erkennen unter sich diese Straftaten 
als der Auslieferung unterliegende Straftaten 
vorbehaltlich der im Recht des ersuchten 
Staates vorgesehenen Bedingungen an. 
4. Die Straftaten werden für die Zwecke der 
Auslieferung zwischen Vertragsstaaten so be
handelt, als seien sie nicht nur an dem Ort, an 
dem sie sich ereignet haben, sondern auch in 
den Hoheitsgebieten der Staaten begangen 
worden, die verpflichtet sind, ihre Gerichts
barkeit nach Artikel 9 zu begründen. 

Artikel 16 
Diese Konvention berührt nicht 
a) die Regeln über die völkerrechtliche Ver

antwortlichkeit der Staaten; 
b) das Recht der bewaffneten Konflikte und 

das humanitäre Völkerrecht, einschließ
lich der Bestimmungen über den Kombat
tanten- oder Kriegsgefangenenstatus. 

Artikel 17 
1. Jede Streitigkeit zwischen zwei oder 
mehr Vertragsstaaten über die Auslegung oder 
Anwendung dieser Konvention, die nicht 
durch Verhandlungen beigelegt wird, ist auf 
Verlangen eines dieser Staaten einem 
Schiedsverfahren zu unterwerfen. Können 
sich die Parteien binnen sechs Monaten ab 
dem Zeitpunkt, zu dem das Schiedsverfahren 
verlangt worden ist, über seine Ausgestaltung 
nicht einigen, so kann jede dieser Parteien die 
Streitigkeit dem Internationalen Gerichtshof 
unterbreiten, indem sie einen seinem Statut 
entsprechenden Antrag stellt. 
2. Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung 
oder der Ratifikation dieser Konvention oder 
dem Beitritt zu dieser erklären, daß er sich 
durch Absatz 1 nicht als gebunden betrachtet. 
Die anderen Vertragsstaaten sind gegenüber 
einem Vertragsstaat, der einen solchen Vorbe
halt gemacht hat, durch Absatz 1 nicht ge
bunden. 
3. Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach 
Absatz 2 gemacht hat, kann dieser Vorbehalt 
jederzeit durch eine an den Generalsekretär 
der Vereinten Nationen gerichtete Notifika
tion zurückziehen. 

Artikel 18 
1. Diese Konvention liegt bis zum 31.Dezem
ber 1990 am Sitz der Vereinten Nationen in 
New York für alle Staaten zur Unterzeich
nung auf. 
2. Diese Konvention bedarf der Ratifikation. 
Die Ratifikationsurkunden werden beim Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen hinter
legt. 
3. Diese Konvention steht allen Staaten zum 
Beitritt offen. Die Beitrittsurkunden werden 
beim Generalsekretär der Vereinten Nationen 
hinterlegt. 

Artikel 19 
1. Diese Konvention tri t t am dreißigsten Tag 
nach Hinterlegung der zweiundzwanzigsten 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde beim 
Generalsekretär der Vereinten Nationen in 
Kraft. 
2. Für jeden Staat, der die Konvention nach 
Hinterlegung der zweiundzwanzigsten Ratifi
kations- oder Beitrittsurkunde ratifiziert oder 
ihr beitritt, tr i t t sie am dreißigsten Tag nach 
der Hinterlegung der Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde durch diesen Staat in Kraft. 

Artikel 20 
1. Jeder Vertragsstaat kann diese Konvention 
durch eine an den Generalsekretär der Verein
ten Nationen gerichtete schriftliche Notifika
tion kündigen. 
2. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang 
der Notifikation beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen wirksam. 

Artikel 21 
Die Urschrift dieser Konvention, deren arabi
scher, chinesischer, englischer, französischer, 
russischer und spanischer Wortlaut gleicher
maßen verbindlich ist, wird beim Generalsek
retär der Vereinten Nationen hinterlegt; die
ser übermittelt allen Staaten beglaubigte Ab
schriften. 

Z U URKUND DESSEN haben die von ihren 
Regierungen hierzu gehörig befugten Unter
zeichneten diese Konvention unterschrie
ben. 

Internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Erklärung über internationale wirtschaft
liche Zusammenarbeit, insbesondere über 
die Neubelebung des Wirtschafts
wachstums und der Entwicklung in den 
Entwicklungsländern. - Resolution S-18/3 
vom l.Mai 1990 

Die Generalversammlung 

> verabschiedet die dieser Resolution i m 
Anhang beigefügte Erklärung über interna
tionale wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
insbesondere über die Neubelebung des 
Wirtschaftswachstums und der Entwick
lung in den Entwicklungsländern. 

Abstimmungsergebnis: Ohne förmliche Ab
stimmung angenommen. 

ANHANG 

Erklärung 

Wir, die Mitgliedstaaten der Vereinten Natio
nen, 

> verkünden feierlich unser entschlossenes 
Bekenntnis zu einem weltweiten Konsens, 
der die dringende Förderung der internatio
nalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
i m Dienste eines nachhaltigen Wachstums 
der Weltwirtschaft und insbesondere die 
Neubelebung des Wirtschaftswachstums 
und der Entwicklung in den Entwick
lungsländern zum Inhalt hat und darauf 
gerichtet ist, das Grundrecht aller Men
schen auf ein Leben frei von Hunger, Ar
mut, Unwissenheit, Krankheit und Furcht 
Wirklichkeit werden zu lassen. Zu diesem 
Zweck verabschieden wir diese Erklärung. 

1. Wir leben in einer Zeit des positiven Wan
dels in den internationalen Beziehungen. Der 
Abbau der internationalen politischen Span
nungen, die zunehmende Integration der 
Weltwirtschaft und die breite wirtschaftliche 
und politische F.eformbewegung eröffnen ei
ne Möglichkeit zur Festigung der internatio
nalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die 
von der Notwendigkeit ausgeht, allen Men
schen faire und gleiche Chancen zur vollen 
Entfaltung ihrer Fähigkeiten zu geben. 
2. Wir erklären mit Nachdruck, daß es erfor
derlich ist, das Wachstum und die Entwick
lung in den Entwicklungsländern neu zu be
leben und die Probleme der bitteren Armut 
und des Hungers, von denen noch immer viel 
zu viele Menschen in der Welt betroffen sind, 
gemeinsam anzugehen. Es ist Sache der inter
nationalen Gemeinschaft, die Bemühungen 
der Entwicklungsländer um eine Lösung ihrer 
ernsten wirtschaftlichen und sozialen Proble
me durch die Schaffung eines günstigen welt
wirtschaftlichen Umfelds energisch zu unter
stützen. 
3. In einer zunehmend interdependenten Welt 
sollten die Entwicklungsländer hinsichtlich 
des Wachstums und der Expansion der Welt
wirtschaft im Interesse des Fortschritts und 
des Wohlstands aller Völker eine wichtige 
Rolle spielen. 
4. Jedes Land ist nach Maßgabe seiner jeweili
gen Situation und seiner besonderen Gege
benheiten selbst für seine Wirtschaftspolitik 
im Dienste der Entwicklung sowie für Leben 
und Wohl aller seiner Bürger verantwortlich. 
Die einzelstaatlichen Politiker müssen außer
dem der Pflicht aller Länder zur internationa
len wirtschaftlichen Zusammenarbeit voll 
und ganz Rechnung tragen. 

BILANZ DER ACHTZIGER JAHRE 

5. In den achtziger Jahren sind von den ent
wickelten Ländern und den Entwicklungslän
dern ungleichmäßige Fortschritte erzielt wor
den. Kennzeichnend für das Jahrzehnt war das 
immer stärker ausgeprägte Gefälle zwischen 
diesen beiden Ländergruppen sowie ein rela
tiv schleppendes Wachstum und große H -
nanz- und Handelsungleichgewichte in der 
ganzen Welt. Den entwickelten marktwirt
schaftlich orientierten Ländern ist es weitge
hend gelungen, die Inflation unter Kontrolle 
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zu halten und ein beständiges, wenn auch be
scheidenes Wachstum zu behaupten. Ande
rerseits standen jedoch viele Länder, vor al
lem Entwicklungsländer, bei ihrem Bemü
hen, sich an Strukturveränderungen anzupas
sen, von dem Wirtschaftswachstum der Indu
strieländer zu profitieren und das Wohl ihrer 
Bürger zu fördern, vor ernsten Schwierigkei
ten. 
6. Außen- und finanzwirtschaftliche Un
gleichgewichte in einigen der Länder, deren 
Volkswirtschaften die Weltwirtschaft am 
stärksten beeinflussen, haben zu internatio
naler Währungsinstabilität beigetragen und 
zu einem Anstieg des Zinsniveaus geführt. 
Zwar haben sich diese Ungleichgewichte ge
gen Ende der achtziger Jahre zu vermindern 
begonnen,- doch sind sie immer noch be
trächtlich. 
7. Aus der Sicht zahlreicher Entwicklungslän
der waren die achtziger Jahre ein verlorenes 
Jahrzehnt, was die Entwicklung betrifft. In 
Afrika, in Lateinamerika und der Karibik und 
in Teilen Asiens haben sich die Lebensbedin
gungen verschlechtert und hat eine Erosion 
der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruk
tur stattgefunden, wodurch die Stabilität und 
die Wachstums- und Entwicklungsaussichten 
beeinträchtigt werden. Andere Entwicklungs
länder hingegen konnten wirtschaftliche und 
soziale Fortschritte erzielen. 
8. Die internationale handels- und finanzpoli
tische Position der Entwicklungsländer hat 
erheblich an Stärke verloren, wodurch sich 
die Kluft zwischen ihnen und den entwickel
ten Ländern weiter vertieft. Die Auslandsver
schuldung hat sich als eine der wichtigsten 
Teilursachen des wirtschaftlichen Stillstands 
in den Entwicklungsländern erwiesen. Die 
Schuldendienstkapazität dieser Länder wurde 
durch den Anstieg des Zinsniveaus und die 
Verschlechterung der Austauschrelationen 
ernsthaft geschwächt. Dieses Problem hat 
zum Rückgang der Investitionen und zum 
Versiegen neuer Kapitalströme beigetragen. 
Eine langfristig rückläufige Tendenz bei den 
Rohstoffpreisen hatte für rohstoffabhängige 
Entwicklungsländer verheerende Auswirkun
gen. 
9. Als Folge hiervon hat ein beträchtlicher 
Nettoressourcentransfer aus den Entwick
lungsländern in die entwickelten Länder 
stattgefunden, durch welchen den ersteren 
Ressourcen entzogen wurden, die sie drin
gend für die Entwicklung benötigen. Dies hat 
den Anpassungsprozeß erschwert und ihre 
Aufgabe kompliziert, den sozialen Folgen des
selben zu begegnen und die erforderliche poli
tische Unterstützung für Reformen zu gewin
nen. 
10. Die osteuropäischen Länder sind nicht 
hinlänglich in das Weltwirtschaftssystem ein
gebunden gewesen. Umfassende Reformen 
und Veränderungen wurden immer notwendi
ger, und Ende der achtziger Jahre begann ein 
grundlegender politischer und wirtschaftli
cher Wandel. Diese Länder sehen sich heute 
Anpassungsproblemen an die in der Weltwirt
schaft vor sich gehenden wissenschaftlichen, 
technischen und strukturellen Veränderun
gen gegenüber. 
11. Wir müssen positiv auf die Veränderungen 
reagieren, die sich um uns herum in der gan
zen Welt ereignen. In den achtziger Jahren hat 
ein grundlegendes Umdenken hinsichtlich 
der Frage eingesetzt, wie wirtschaftliche Ent
wicklung erzielt werden kann. Es zeichnet 
sich eine allmähliche Annäherung der Auffas

sungen in bezug auf die Wirtschaftspolitik ab, 
so auch was die Notwendigkeit solider ma
kroökonomischer Politiken und verbesserter 
Wettbewerbsbedingungen betrifft. Flexibili
tät, Kreativität, Innovation und Offenheit 
müssen fester Bestandteil unserer Wirt
schaftssysteme sein. 

HERAUSFORDERUNGEN U N D CHAN
CEN DER NEUNZIGER JAHRE 

12. Die wichtigste Herausforderung der neun
ziger Jahre ist die Neubelebung des Wirt
schaftswachstums und der sozialen Entwick
lung in den Entwicklungsländern, die ein 
nachhaltiges Wachstum der Weltwirtschaft 
und günstige außenwirtschaftliche Bedingun
gen voraussetzt. An diese große Herausforde
rung muß im Kontext der zunehmenden In-
terdependenz und Integration der Weltwirt
schaft herangegangen werden. 
13. Es wird unbedingt notwendig sein, der zu
nehmenden Marginalisierung der am wenig
sten entwickelten Länder Einhalt zu gebieten 
und ihr Wachstum und ihre Entwicklung 
durch umfassende einzelstaatliche Maßnah
men und flankierende internationale Maß
nahmen neu zu beleben. 
14. Eine baldige dauerhafte Lösung der inter
nationalen Verschuldungsprobleme, die Dek-
kung des wachsenden Bedarfs an Entwick
lungsfinanzierung, die Schaffung eines offe
nen und gerechten Handelssystems und die 
Erleichterung der Diversifizierung und Mo
dernisierung der Volkswirtschaften der Ent
wicklungsländer, insbesondere soweit sie von 
Rohstoffen abhängig sind, sind die Vorausset
zungen für die Neubelebung des Wachstums 
und der Entwicklung in den Entwicklungs
ländern in den neunziger Jahren und erfordern 
kontinuierliche konzertierte Anstrengungen. 
15. Um den Erfolg einzelstaatlicher Politiken 
zu gewährleisten, ist es dringend erforderlich, 
das internationale wirtschaftliche Umfeld zu 
verbessern. Erst dann können sich die Länder 
die großen Fortschritte in Wissenschaft und 
Technik und die Globalisierung der Märkte 
zunutze machen und so ihr Humankapital 
mehren und ihre Volkswirtschaften moderni
sieren. 
16. Die wirtschaftliche Entwicklung muß 
umweltgerecht und bestandfähig sein. Die 
Umweltzerstörung gibt allen Ländern Anlaß 
zu ernster Sorge. Wachsende Umweltproble
me wie Verschmutzung, Wüstenbildung, Ent
waldung und Klimaveränderungen werden zu 
einer immer größeren Gefahr für das künftige 
Wachstum der Weltwirtschaft. 
17. Die Länder müssen ihre einzelstaatlichen 
Politiken anpassen, um einen offenen Aus
tausch und ein flexibles Reagieren auf den 
weltwirtschaftlichen Wandel zu erleichtern. 
Wirksamen einzelstaatlichen Politiken 
kommt bei der Erzielung eines nachhaltigen, 
nichtinflationären Wirtschaftswachstums in 
allen Ländern entscheidende Bedeutung zu. 
Durch diese Politiken sollten Investitionen 
ebenso begünstigt werden wie eine wirt
schaftliche Ressourcenallokation und Res
sourcenmobilisierung, mit dem Ziel, ein 
dauerhaftes Wachstum zu erreichen. 
18. Die vollständige Beseitigung von Armut 
und Hunger, eine gerechtere Einkommensver
teilung und die Erschließung der Humanres
sourcen sind überall nach wie vor bedeutende 
Herausforderungen. Der wirtschaftliche und 

soziale Fortschritt erfordert ein auf breiter 
Grundlage aufbauendes Wachstum, das allen, 
Frauen wie Männern, die gleichen Chancen 
bietet, voll am wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Leben teilzuhaben. 
19. Die osteuropäischen Länder müssen in die 
Weltwirtschaft und in das internationale 
Wirtschaftssystem integriert werden. Hier
durch sollten der Welthandel und die welt
weite Entwicklung positive Anstöße erhal
ten. 
20. Die Neubelebung des Wirtschaftswachs
tums und der Entwicklung der Entwicklungs
länder wird vor dem Hintergrund dieser 
Chancen und Herausforderungen stattfinden 
müssen. Gemeinschaftliche Anstrengungen 
unsererseits werden notwendig sein, damit 
die sich rasch verändernden Realitäten zu ei
nem positiven Wandel führen, welcher der 
wirtschaftlichen Entwicklung aller Länder, 
insbesondere der Entwicklungsländer, förder
lich ist. 

VERPFLICHTUNGEN U N D POLITIKEN IM 
HINBLICK AUF EINE INTERNATIONALE 

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 

21. Die Neubelebung des Wirtschaftswachs
tums und der Entwicklung in den Entwick
lungsländern wird ein konzertiertes und ent
schlossenes Vorgehen seitens aller Länder er
fordern. Die sich jetzt bietende Gelegenheit, 
wieder zu einem langfristigen Entwicklungs
ansatz zu gelangen und über kurzfristige An
passungen hinauszugehen, muß genutzt wer
den. Die Mitglieder der Vereinten Nationen 
werden bemüht sein, alles Erforderliche zu 
tun, um die negativen Tendenzen der achtzi
ger Jahre umzukehren, sich den Herausforde
rungen der neunziger Jahre zu stellen und in 
ein produktiveres Jahrzehnt einzutreten. Alle 
diesbezüglichen Maßnahmen sollten jedoch 
der Verantwortung eines jeden Landes für sei
ne eigene Entwicklung Rechnung tragen und 
seiner Kapazität und seinem weltwirtschaftli
chen Gewicht entsprechen. 
22. Die großen Industrieländer üben einen 
tiefgreifenden Einfluß auf das Wachstum der 
Weltwirtschaft und das weltwirtschaftliche 
Umfeld aus. Sie sollten ihre Bemühungen, ein 
anhaltendes Wachstum zu fördern und Un
gleichheiten zu vermindern, so fortsetzen, 
daß sie auch für andere Länder nutzbringend 
sind. Die Koordination makroökonomischer 
Politiken sollte den Interessen und Anliegen 
aller Länder, insbesondere der Entwicklungs
länder, voll Rechnung tragen. Es sollten An
strengungen im Hinblick auf eine wirksame
re multilaterale Überwachung unternommen 
werden, die darauf abzielt, die bestehenden 
außen- und finanzwirtschaftlichen Ungleich
gewichte zu beheben, ein nichtinflationäres 
bestandfähiges Wachstum zu fördern, das rea
le Zinsniveau zu senken sowie die Wechsel
kurse zu stabilisieren und den Marktzugang 
zu erleichtern. 
23. Im Einklang mit ihren Rechtsvorschrif
ten, Entwicklungszielen und nationalen Prio
ritäten sollten die Entwicklungsländer auch 
künftig bemüht sein, inflationäre Tendenzen 
unter Kontrolle zu halten, die Inlandsspartä
tigkeit zu fördern, Bedingungen herbeizufüh
ren, die der in- und ausländischen Investi
tionstätigkeit förderlich sind, ihre Volkswirt
schaften zu modernisieren und ihre interna
tionale Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. 
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24. ( berstes Ziel aller Wirtschaftspolitiken 
sollte es jedoch sein, die Lebensumstände der 
Menschen zu verbessern und den Beitrag aller 
Menschen zur Entwicklung zu steigern. Die 
volle Nutzung der Humanressourcen und die 
Anerkennung der Menschenrechte regen 
Kreativität, Innovation und Eigeninitiative 
an. 
25. Eines der Hauptziele muß darin bestehen, 
auf die Bedürfnisse aller Mitglieder der Ge
sellschaft einzugehen und deren Potential zu 
vollster Entfaltung zu bringen. Gesundheit, 
Ernährung und Unterkunft sowie Bevölke
rungspolitiken und andere soziale Dienste 
sind Schlüsselbereiche nicht nur im Hinblick 
auf eine Steigerung des Wohles des einzelnen, 
sondern auch auf eine erfolgreiche Entwick
lung. Bildung und Ausbildung, die allen zu
gänglich sein müssen, sind für die Verbesse
rung der Qualität der Humanressourcen und 
für die Erreichung des Wirtschaftswachstums 
unabdingbar. Die internationale Gemein
schaft sollte Anstrengungen unterstützen, die 
dahin gehen, dem derzeitigen Ausufern der 
tiefsten Armut und des Hungers Einhalt zu 
gebieten. Es ist von größter Wichtigkeit, daß 
hier eine Wende herbeigeführt wird und sich 
diese bedrohliche Situation nicht noch weiter 
zuspitzt. 

26. Der Suche nach einer dauerhaften, breit 
angelegten Lösung der Auslandsverschul
dungsprobleme der Schuldnerländer unter 
den Entwicklungsländern sollte auch künftig 
dringende Aufmerksamkeit gewidmet wer
den, und die ernsten Schuldendienstprobleme 
einiger anderer Länder sollten i m Hinblick 
auf eine baldige Lösung weiter untersucht 
werden. Die jüngsten Initiativen und Maß
nahmen zur Verringerung des Kapital- und 
Schuldendienstbetrags beziehungsweise zur 
Schuldenentlastung der Entwicklungsländer 
sollten breite Anwendung finden. Entla
stungsmaßnahmen sollten darauf gerichtet 
sein, in diesen Ländern kräftiges Wachstum 
und eine lebhafte Entwicklung hervorzubrin
gen, und sollten sich auf alle bilateralen Ver
schuldungsarten der Schuldnerländer unter 
den Entwicklungsländern erstrecken. Es soll
te außerdem ernsthaft erwogen werden, wei
terhin auf eine wachstumsorientierte Lösung 
der Probleme der Entwicklungsländer mit 
gravierenden Schuldendienstproblemen hin
zuarbeiten, insbesondere soweit sie in erster 
Linie bei öffentlichen Gläubigern oder multi
lateralen Institutionen verschuldet sind. 

27. Es werden beträchtliche Ressourcen zu 
Vorzugsbedingungen erforderlich sein, damit 
die Entwicklungsländer, insbesondere die am 
wenigsten entwickelten Länder, den Heraus
forderungen der neunziger Jahre begegnen 
können. Die entwickelten Länder sollten ihre 
Verpflichtungen einlösen, die sie hinsichtlich 
des international vereinbarten Ziels einge
gangen sind, 0,7 Prozent ihres Bruttosozial
produkts für die öffentliche Entwicklungshil
fe und 0,15 Prozent für die am wenigsten ent
wickelten Länder aufzuwenden. Die entwik-
kelten Länder sollten ihre Hilfe in quantitati
ver und in qualitativer Hinsicht steigern. Die 
Zweite Konferenz der Vereinten Nationen 
über die am wenigsten entwickelten Länder 
sollte sich mit der Bereitstellung zusätzlicher 
geeigneter Mittel für die am wenigsten ent
wickelten Länder befassen. Außerdem sollte 
nach einer Lösung für die besonderen Ent
wicklungsprobleme und -bedürfnisse der In
sel- und Binnenstaaten unter den Entwick
lungsländern gesucht werden. 

28. Der wissenschaftlich-technischen Kapazi
tät kommt bei der Entwicklung der Entwick
lungsländer zunehmende Bedeutung zu. Die 
entwickelten Länder und die internationalen 
Organisationen sollten die Anstrengungen 
der Entwicklungsländer zur Schaffung und 
Entwicklung eigener Kapazitäten auf diesem 
Gebiet unterstützen. 
29. Die Bedrohung, der die Umwelt in unserer 
Zeit ausgesetzt ist, ist ein Anliegen, das uns 
alle angeht. Alle Länder sollten entsprechend 
ihren jeweiligen Fähigkeiten und Verantwort
lichkeiten und unter Berücksichtigung der 
besonderen Bedürfnisse der Entwicklungslän
der wirksame Umweltschutz- und Umwelt
verbesserungsmaßnahmen ergreifen. Als die 
größten Umweltverschmutzer tragen die ent
wickelten Länder die Hauptverantwortung 
für dringende Abhilfemaßnahmen. Das Wirt
schaftswachstum und die Entwicklung der 
Entwicklungsländer sind unabdingbare Vor
aussetzungen für ein Herangehen an den 
Problemkomplex der Umweltzerstörung und 
des Umweltschutzes. Neue und zusätzliche 
Finanzmittel werden den Entwicklungslän
dern zugeleitet werden müssen. Es sollten 
wirksame Modalitäten eines günstigen Zu
gangs zu umweltschonenden Technologien 
und deren Transfer, insbesondere an Entwick
lungsländer, untersucht werden, und zwar 
auch zu Vorzugs- und Präferenzbedingungen. 
30. Die multilateralen Finanzinstitutionen 
sollten in der Lage sein, auf die wachsenden 
Entwicklungsbedürfnisse der Entwicklungs
länder in den neunziger Jahren einzugehen. 
Sie sollten mit ausreichenden Mitteln ausge
stattet werden, damit sie die langfristige Ent
wicklung unterstützen, Strukturreformen er
leichtem und Programme finanzieren kön
nen, welche die nachteiligen sozialen Folgen 
der Anpassung für arme und verwundbare Be
völkerungsschichten mildern. 
31. Die Länder sollten sich bemühen, ihre M i 
litärausgaben zu reduzieren und dadurch die 
Möglichkeit eröffnen, die Aufwendungen für 
die soziale und wirtschaftliche Entwicklung 
zum Nutzen aller Länder, insbesondere der 
Entwicklungsländer, zu erhöhen. In diesem 
Zusammenhang sollte untersucht werden, ob 
es praktisch möglich wäre, einen Teil der so 
eingesparten Mittel über im Dienste der Ent
wicklung stehende Finanzmechanismen zu 
leiten. 

32. Ein offenes und glaubwürdiges multilate
rales Handelssystem ist für die Förderung des 
Wachstums und der Entwicklung unerläß
lich. Gegenwärtigen oder künftigen Tenden
zen zum Unilateralismus, zum Bilateralis
mus und zur Aushöhlung des multilateralen 
Handelssystems muß Einhalt geboten wer
den. Dem Protektionismus muß allerorts ent
gegengetreten werden; diesbezügliche Still
halte- und Roll-back-Verpflichtungen sind 
einzuhalten. Ein ausgewogenes Ergebnis der 
Uruguay-Runde der multilateralen Handels-
veinandlungen, welches das multilaterale 
Handelssystem erhält und festigt, die Libera
lisierung des Handels ermöglicht und den Ex
porten der Entwicklungsländer den Zugang 
zu den Märkten erleichtert, ist von außeror
dentlicher Wichtigkeit. Im Zuge der Verwirk
lichung dieser Ziele sollen die dem multilate
ralen Handelssystem zugrundeliegenden 
Grundsätze bekräftigt und die internationa
len Organisationen, die sich mit Fragen des 
multilateralen Handels befassen, gestärkt 
werden. 

33. Rohstoffexporte werden auch künftig eine 
Schlüsselrolle in den Volkswirtschaften der 
meisten Entwicklungsländer spielen und be
trächtlich zu den Exporterlösen und Investi
tionen beitragen. Die Rohstoffmärkte müs
sen besser funktionieren, und es müssen sta
bilere und besser vorhersehbare Bedingungen 
herrschen. Eine Diversifizierung hilft den 
Entwicklungsländern, ihre Exporteinnahmen 
zu steigern und zu stabilisieren. Alle Länder 
und multilateralen Institutionen sollten 
Maßnahmen treffen, um diese Anstrengun
gen zu unterstützen. 
34. Die regionale wirtschaftliche Integration 
ist von Bedeutung für die Ausweitung des 
Handels und der Investitionstätigkeit in den 
Entwicklungsländern. Die Entwicklungslän
der sollten danach streben, die wirtschaftli
che Integration zu fördern und die wirtschaft
liche und technische Zusammenarbeit unter
einander zu festigen. Diese Bemühungen soll
ten von den entwickelten Ländern wie auch 
von den internationalen Organisationen er
mutigt und unterstützt werden. 
35. Die osteuropäischen Länder sollten bei ih
ren Bemühungen, sich in die Weltwirtschaft 
zu integrieren, unterstützt werden, wozu ge
gebenenfalls auch ihre Aufnahme in interna
tionale Institutionen gehört. Dies wird nicht 
nur ihrer eigenen Bevölkerung, sondern der 
gesamten übrigen Welt zugute kommen; da
mit darf jedoch nicht die hohe Priorität ge
mindert werden, die der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit mit den Ent
wicklungsländern eingeräumt wird. Durch 
ihre Integration wird die Rolle Osteuropas als 
dynamischer Handelspartner sowie als Ab
satzmarkt für Technologie und als Technolo
gieerzeuger gestärkt. 
36. Dem System der Vereinten Nationen fällt 
bei der internationalen Zusammenarbeit zur 
Neubelebung der Entwicklung in den neunzi
ger Jahren eine bedeutsame Rolle zu. Es ist 
Aufgabe aller Mitgliedstaaten, diese Zusam
menarbeit wirksamer und wirtschaftlicher zu 
gestalten. Die Vereinten Nationen sind ein 
einzigartiges Forum, in dem sich die Gemein
schaft der Nationen mit allen Fragen auf ganz
heitliche Weise auseinandersetzen kann. Ihre 
zahlreichen Sonderorganisationen leisten ei
nen unentbehrlichen Beitrag zur Entwick
lung. Ihnen kommt bei der großen Aufgabe, 
Wachstum und Entwicklung in den neunziger 
Jahren neu zu beleben, eine Hauptverantwor
tung zu. 
37. Die Mitgliedstaaten kommen dahin ge
hend überein, auf der bevorstehenden Zwei
ten Konferenz der Vereinten Nationen über 
die am wenigsten entwickelten Länder, bei 
der Ausarbeitung einer neuen internationalen 
Entwicklungsstrategie, bei der Welt-Gipfel
konferenz für Kinder, auf der Achten Tagung 
der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen im Jahre 1991, auf der für 
1992 in Brasilien anberaumten Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Ent
wicklung und auf dem 1994 stattfindenden 
internationalen Treffen über Bevölkerungsfra
gen auf fruchtbare Ergebnisse hinzuarbeiten. 
38. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Natio
nen verpflichten sich feierlich, den multilate
ralen Dialog voranzubringen, den in dieser Er
klärung genannten Herausforderungen und 
Verpflichtungen durch einzelstaatliche Politi
ken und verstärkte internationale Zusam
menarbeit gerecht zu werden und die Ver
wirklichung der Erklärung auf politischer 
Ebene fortlaufend zu verfolgen. 
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